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Wie schon das Erstgericht zutreffend ausführt, beinhalten
die ersten 44 – von der Beschwerde beanstandeten – Sei-
ten des Gutachtens eine Aktendokumentation, die persön-
liche Exploration und der daran anschließende Befund und
Gutachten samt Anhang beinhalten die Seiten 45 bis 79,
die von der Beschwerde unbeanstandet blieben.

Wenn die Sachverständige – dies seit vielen Jahren in glei-
cher Weise – den bisherigen Akteninhalt, nämlich die poli-
zeilichen Aussagen sowie die darin enthaltenen Fest stel-
lungen an Ort und Stelle sowie Aussagen von Zeugen, aber
auch die Verantwortung von Beschuldigten hier wörtlich
wiedergibt, dann handelt es sich dabei um einen Teil des
Befundes, der von der übrigen Befundaufnahme nicht
trennbar ist, weil dieser sowie das anschließende Gutach-
ten darauf aufbauen. Dabei handelt es sich um einen wis-
senschaftlich üblicherweise aufgebauten Befund samt Gut-
achten, mit dem klar umrissen wird, auf welcher Grundlage
– neben der eigenen erst nachträglichen Exploration – und
aufgrund welches Verhaltens des Täters bei und nach der
Tat sowie aufgrund seiner Vorgeschichte, aber auch der
Aussagen (hier insbesondere der mit ihm befassten Ärzte
und des sonstigen Personals des neurologischen Kran-
kenhauses Rosenhügel, bei dem er ergebnislos seine Auf-
nahme selbst zu betreiben versuchte), sie letztlich zu ihrem
wissenschaftlichen Kalkül im Gutachten kommt, nämlich ei-
nerseits zur Verneinung einer Unzurechnungsfähigkeit nach
§ 11 StGB bzw dem Nichtvorliegen der Voraussetzungen
nach § 21 Abs 1 StGB, jedoch zur Bejahung der Erforder-
lichkeit einer Einweisung nach § 21 Abs 2 StGB aus medi-
zinischer Sicht. Daher ist ein Herausklauben einzelner Pas-
sagen als weniger oder nicht relevant aus der Aktendoku-
mentation nicht zielführend. Dies hat das Erstgericht zu-
treffend erkannt, denn ein psychiatrisches Sachverständi-
gengutachten muss ganz bestimmten und festgelegten Gü-
tekriterien gerecht werden, wobei es in der Verantwortung
des Sachverständigen liegt, sein Gutachten gemäß diesen
Kriterien und unter Bedachtnahme auf den aktuellen Stand
der Wissenschaft zu erstellen. Dabei ist eines dieser Krite-
rien der klar festgelegte Aufbau eines Sachverständigen-
gutachtens, wobei ein besonders wichtiger Teil des Gut-
achtens die Auszüge aus den Akten und die medizinischen
Unterlagen, die die Sachverständige teilweise selbst bei-
zuschaffen hatte, sind. Denn auch der Akteninhalt stellt
 Anknüpfungstatsachen dar, auf denen das jeweilige Gut-
achten aufbaut und ohne die festgehaltene Akteninhalte,
wie Vernehmungsprotokolle des Beschuldigten, dessen
Aussagen vor der Polizei, Zeugenaussagen etc ein foren-
sisch-psychiatrisches Sachverständigengutachten nicht
komplett und nicht nachvollziehbar wäre. Ein Gutachten,
welches sich mit dem Akteninhalt also nicht auseinander-
setzt bzw in welchem die relevanten Akteninhalte nicht
 zitiert sind, würde somit den internationalen Mindest -
voraussetzungen bzw Mindestanforderungen für foren-
sisch-psychiatrische Sachverständigengutachten nicht ent-
sprechen, wie die Sachverständige zutreffend und nach-
vollziehbar in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der
 Revisorin ausführt. 

Hierzu vertritt das Beschwerdegericht auch die Ansicht,
dass es sich dabei um von Staatsanwaltschaft und erken-
nendem Gericht zu beurteilende Rechtsfragen handelt, für
deren Beurteilung einem Revisor die fachliche Kompetenz
mangelt und diesbezügliche Beanstandungen dessen
Kompetenzbereich überschreiten. Denn nach § 125 Z 1
StPO ist Sachverständiger eine Person, die aufgrund be-
sonderen Fachwissens in der Lage ist, beweiserhebliche
Tatsachen festzustellen (Befundaufnahme) oder(/und) aus
diesen rechtsrelevante Schlüsse zu ziehen und sie zu be-
gründen (Gutachtenerstattung). Damit umschreibt § 125
Z 1 StPO Aufgaben, die ausschließlich den die Beweis-
würdigung durchführenden Rechtsprechungsorganen (im
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, im Hauptver-
fahren dem Gericht) vorbehalten sind.

Demgemäß war der Beschwerde in sämtlichen Anfech-
tungspunkten ein Erfolg zu versagen.

Anmerkung:

Die gesonderte Honorierung von psychodiagnostischen
Tests bei psychiatrischen Gutachten entspricht nunmehr
der einhelligen Rechtsprechung des OLG Wien, vgl etwa
die Beschlüsse vom 15. 6. 2010, 17 Bs 147/10g, vom 31. 5.
2010, 17 Bs 153/10i, vom 24. 6. 2010, 17 Bs 182/10d, vom
28. 6. 2010, 17 Bs 222/09k, vom 30. 7. 2010, 20 Bs 166/10y,
vom 2. 7. 2010, 20 Bs 216/10a, vom 24. 6. 2010, 21 Bs
163/10i, und vom 1. 6. 2010, 22 Bs 168/10g.

Harald Krammer

Mühewaltungsgebühr nach
§ 34 Abs 3 GebAG – konkret
erforderliche Qualifikation
des Sachverständigen
 entscheidend
1. § 34 Abs 3 Z 1 bis 3 GebAG gibt Gebührenrahmen vor,

innerhalb derer die Mühewaltungsgebühr je nach der
konkret erforderlichen Qualifikation des Sachverständi-
gen, der Schwierigkeit des Befundes oder Gutachtens
und nach der Ausführlichkeit der notwendigen Begrün-
dung zu bestimmen ist. Diese Rahmen dürfen nur im
Falle des Nachweises darüber hinausgehender Ein-
künfte für Gutachtertätigkeiten im außergerichtlichen Er-
werbsleben oder im Falle des § 34 Abs 4 GebAG über-
schritten werden.

2. Im konkreten Fall war der Sachverständige beauftragt,
den Zeitwert der beschädigten Tore (Holztor, Garagen-
tor) und die Reparaturkosten zu ermitteln und die Frage
der Zweckmäßigkeit der vorgenommenen provisori-
schen Reparatur zu prüfen.
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3. Schon nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist der
Gebührenrahmen des § 34 Abs 3 Z 1 bis 3 GebAG nach
der konkret erforderlichen Qualifikation, nämlich der zur
Erfüllung des Gutachtensauftrages notwendigen, zu be-
stimmen, nicht aber nach dem tatsächlichen Ausbil-
dungsgrad des Sachverständigen. Daher ist ein akade-
misch, somit qualifiziert gebildeter Sachverständiger bei
Erfüllung eines keine oder geringere fachliche Kennt-
nisse erfordernden Gutachtensauftrages nach § 34
Abs 3 Z 1 oder Z 2 GebAG, also nach der für die kon-
krete Auftragserfüllung notwendigen besonderen Fä-
higkeit zu entlohnen.

4. Ein für einen Gerichtsauftrag überqualifizierter Sach-
verständiger darf lediglich jenen Gebührenrahmen gel-
tend machen, der der für die Auftragserfüllung konkret
erforderlichen Qualifikation entspricht.

5. Da die Erledigung des gegenständlichen Gutachtens-
auftrages zweifellos keine akademischen Kenntnisse er-
forderte, sondern Kenntnisse nach § 34 Abs 3 Z 2
 GebAG (Abschluss einer berufsbildenden höheren
Schule oder eine gleichwertige Berufsausbildung), war
der Gebührenrahmen der Z 2 heranzuziehen.

6. Der Sachverständige hat aber in der Beschwerde hö-
here außergerichtliche Einkünfte für eine gleiche oder
ähnliche Tätigkeit durch die Vorlage von fünf anonymi-
sierten Honorarnoten nachgewiesen. Nach § 34 Abs 2
GebAG ist für den Fall der Bemessung der Mühewal-
tungsgebühr nach § 34 Abs 1 GebAG allerdings ein Ab-
schlag von 20 % vom außergerichtlichem Erwerbsein-
kommen vorzunehmen.

7. Da der Abschlag von 20 % nicht einmal behauptet
wurde, ist davon auszugehen, dass der Beschwerde-
führer diesen nicht vorgenommen hat. Dies war nun-
mehr vom Gericht nachzuholen.

OLG Wien vom 31. Mai 2010, 23 Bs 145/10g

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die vom Sachverständigen Prof. Dipl.-Ing. N. N. für die
Erstattung von Befund und Gutachten mit Note vom 9. Sep-
tember 2009 mit insgesamt € 3.075,25 (inklusive USt) in
Rechnung gestellten Gebühren wie folgt:

1. Aktenstudium € 15,–
2. Ladung zum Lokalaugenschein 

(1 Stunde à € 38,–) € 38,–
3. Lokalaugenschein 20. 8. 2009 

Mühewaltung 2 Std. à € 80,00 € 160,–
Zeitversäumnis 1,5 Std. € 30,40
Kilometergeld € 52,10

4. Erstellung des Gutachtens
Schriftl. Befund (5 Std. à € 80,00) € 400,–
Schrift. GA (8 Std. à € 80,00) € 640,–
Auswahl und Adaptierung 
(Fotos, Beilagen, 4 Std. à € 80,00) € 200, –

5. Kopieren und Postfertigen 
(1 Std. à € 38,00) € 38,–

6. sonstige Kosten 
36 Stück Fotos à € 3,63 € 130,68
72 Farbkopien à € 1,31 € 94,32

7. Schreibgebühren
10 Seiten Original à € 1,45 € 14,50
52 Seiten Kopien à € 0,45 € 23,40

8. Sonstige Gebühren pauschal € 25,00
€ 1.861,42

20 % USt € 372,28
Gesamt (gerundet): € 2.233,70

Gegen die Verkürzung der vom Sachverständigen in seiner
Gebührennote für Mühewaltung in Ansatz gebrachten Stun-
densätze von € 100,00 für den Lokalaugenschein (oben Pkt
3.), von € 115,00 für die Befundaufnahme und von € 130,–
für die Gutachtenserstattung (oben Pkt 4.) auf das oben er-
sichtliche Ausmaß richtet sich die rechtzeitige Beschwerde
des Sachverständigen, der darüber hinaus auch einen Re-
chenfehler bei der Bestimmung der Mühewaltungsgebühr
für die Gutachtenser stattung dahingehend geltend macht,
dass der Erstrichter 8 Stunden á € 90,00 mit € 640,00 an-
statt richtig mit € 720,00 berechnet habe. Begründend führt
er aus, die Argumentation des Erstrichters, dass nur auf die
konkret erforderliche Qualifikation, nicht aber auf die tat-
sächliche Ausbildung des Sachverständigen abzustellen
und deshalb der Stundensatz im Rahmensatz für die Qua-
lifikation einer berufsbildenden höheren Schule auszumes-
sen gewesen sei, sei unrichtig. Für die Erledigung des Gut-
achtensauftrages sei mit Sicherheit die in der Z 3 des § 34
Abs 3 GebAG angeführte Ausbildung erforderlich, um eine
brauchbare, klare und prägnante Recherche samt Gutach-
ten erstellen zu können. Überdies seien auch höhere au-
ßergerichtliche Einkünfte als Privatgutachter zu berück-
sichtigen.

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG steht dem Sachverständigen
für die Aufnahme des Befundes und Erstattung des Gut-
achtens die Gebühr für Mühewaltung zu und deckt alle da-
mit im Zusammenhang entstandenen Kosten, soweit dafür
nicht nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ein
gesonderter Ersatz vorgesehen ist. Diese Gebühr ist nach
richterlichem Ermessen nach der aufgewendeten Zeit und
Mühe und nach den Einkünften zu bestimmen, die der
Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im
außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. In
Strafsachen ist die Mühewaltungsgebühr nach den Tarifen
des GebAG zu bestimmen; für den Fall nicht nach Tarif zu
entlohnender Leistungen ist die Bemessung nach Abs 1 zu
bemessen, wobei allerdings im Hinblick auf die öffentliche
Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit ein
Abschlag von 20 % vom gleichartigen außergerichtlichen
Erwerbseinkommen vorzunehmen ist (§ 34 Abs 2 GebAG).
Der Abs 3 des § 34 GebAG gibt für die Einkünfte, die Sach-
verständige üblicherweise für ihre Gutachtenstätigkeit im
außergerichtlichen Erwerbsleben beziehen, die unter Z 1
bis 3 angeführten Gebüh renrahmen vor, innerhalb derer die
Gebühr je nach der konkret erforderlichen Qualifikation der
oder des beauftragten Sachverständigen, der Schwierigkeit
des aufgetragenen Befundes oder Gutachtens und nach
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der Ausführlichkeit der notwendigen Begründung zu be-
stimmen ist. Lediglich im Falle des Nachweises darüber
 hinausgehender Einkünfte für Gutachtertätigkeiten im
 außergerichtlichen Erwerbsleben oder beim Bezug von Ho-
noraren nach einer gesetzlich vorgesehenen Gebühren-
ordnung für gleiche oder ähnliche außergerichtliche Tätig-
keiten (Abs 4) darf der jeweils heranzuziehende Rahmen
nach Z 1 bis 3 des Abs 3 überschritten werden. Das au-
ßergerichtliche Einkommen des Sachverständigen (Ge-
bührenordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Honorarno-
ten für Privatgutachten und dergleichen) ist zu bescheini-
gen. 

Im vorliegenden Verfahren wurde der Sachverständige mit
der Befundaufnahme und Gutachtenserstattung über den
Zeitwert der verfahrensgegenständlich beschädigten Tore
(Holztor, Garagentor) zum Tatzeitpunkt und die Reparatur-
kosten der anklagegegenständlichen Beschädigungen un-
ter Berücksichtigung der Frage der Zweckmäßigkeit der
vorgenommenen provisorischen Reparatur beauftragt.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist schon
nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes der Gebührenrah-
men des Abs 3 nach der „konkret erforderlichen Qualifika-
tion“, sohin jener zur Erfüllung des Gutachtensauftrages
notwendigen zu bestimmen, die aber nicht zwangsläufig mit
der Höhe des Ausbildungsgrades des Sachverständigen
zusammenhängen muss. Das heißt, dass auch ein für ei-
nen konkreten Gutachtensauftrag überqualifizierter Sach-
verständiger lediglich jenen Gebührenrahmen geltend ma-
chen kann, der der für die Auftragserfüllung konkret erfor-
derlichen Qualifikation entspricht. Daraus folgt, dass bei-
spielsweise ein akademisch, sohin qualifiziert gebildeter
Sachverständiger bei Erfüllung eines keine qualifizierten
fachlichen Kenntnisse erfordernden Gutachtensauftrages
nach Z 1 nicht nach Z 3, sondern lediglich nach der für die
konkrete Auftragserfüllung notwendigen besonderen Fä-
higkeit – im Beispiel sohin Z 1 – zu entlohnen ist. Da die Er-
ledigung des gegenständlichen Gutachtensauftrages aber
zweifellos keine akademischen Kenntnisse erforderte, son-
dern dazu auch hohe fachliche Kenntnisse, welche durch
den Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder
einer gleichwertigen Berufsausbildung vermittelt werden,
ausreichten, ging das Erstgericht an sich zutreffend vom
Gebührenrahmen der Z 2 des Abs 3 aus. 

Allerdings kommt dem erstmals in der Beschwerde erho-
benen Einwand auf die im außergerichtlichen Erwerbsle-
ben für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit üblicherweise
bezogenen Einkünfte, die der Sachverständige durch Vor-
lage von fünf anonymisierten Honorarnoten an das Be-
schwerdegericht bescheinigte, Berechtigung zu. Aus den
vorgelegten Bescheinigungsmitteln ergibt sich ein Honorar
des Sachverständigen für Befundaufnahme von € 95,– bis
€ 120,–, für die Gutachtenserstattung von € 120,– bis
€ 170,–. Es ist daher – dies ergibt sich auch aus dem Be-
schwerdevorbringen – davon auszugehen, dass die in der
Gebührennote geltend gemachten Stundensätze von
€ 100,00 für den Lokalaugenschein, von € 115,00 für die
Befundaufnahme und von € 130,00 für die Gutachtenser-

stellung jenen im außergerichtlichen Erwerbsleben für
gleichartige Tätigkeit zu erzielenden Einkünften des Sach-
verständigen entsprechen. Nach § 34 Abs 2 GebAG ist für
den Fall einer Bemessung nach Abs 1 allerdings im Hin-
blick auf die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum
Wohl der Allgemeinheit ein Abschlag von 20 % vom gleich-
artigen außergerichtlichen Erwerbseinkommen vorzuneh-
men (§ 34 Abs 2 GebAG). Da die Vornahme eines solchen
Abschlags vom Beschwerdeführer nicht einmal behauptet
wurde, ist davon auszugehen, dass er diesen nicht vorge-
nommen hat. Demgemäß war von den geltend gemachten
Stundensätzen ein 20%iger Abschlag vorzunehmen, wo-
raus sich folgende Stundensätze errechnen:

– Vornahme des Lokalaugenscheins [Pkt 3.]: in Rechnung
gestellter Stundensatz € 100,00 – Stundensatz gemäß
§ 34 Abs 2 GebAG: € 80,00 

– schriftlicher Befund [Pkt 5.1.]: in Rechnung gestellter
Stundensatz € 115,00 – Stundensatz gemäß § 34 Abs 2
GebAG: € 92,00 

– schriftliches Gutachten [Pkt 5.2.]: in Rechnung gestellter
Stundensatz € 130,00 – Stundensatz gemäß § 34 Abs 2
GebAG: € 104,00. 

Bleibt daher unter Zugrundelegung dieser Stunden sätze
die für den Lokalaugenschein zuerkannte Gebühr von
€ 160,– (2 Stunden à € 80,–; Pkt 3. des bekämpften Be-
schlusses) exklusive USt unverändert, ergeben sich zu
Pkt 4. des Gutachtens Veränderungen dahingehend, dass
für die Erstellung des schriftlichen Befundes insgesamt
€ 460,– (5 Stunden á € 92,00) exklusive USt und für die
schriftliche Gutachtenserstattung insgesamt € 832,00
(8 Stunden á € 104,00) exklusive USt, insgesamt sohin ein
Mehrbetrag von € 252,– zuzüglich USt zuzusprechen wa-
ren. 

Der Beschwerde kam somit der spruchgemäße Erfolg zu-
gute.

Nachweis der Einkünfte des
Sachverständigen im außer-
gerichtlichen Erwerbsleben
(§ 34 Abs 1 und 2 GebAG)
1. Der Buchsachverständige hat durch die von ihm vor-

gelegten Honorarnoten (mit Stundensätzen für seine
außergerichtliche Tätigkeit von rund € 195,– bis 
€ 250,–) bescheinigt, dass er für seine außergerichtli-
che Gutachtertätigkeit überlicherweise bis zu € 250,–
pro Stunde in Rechnung stellt. Der von ihm verrechnete
Stundensatz von € 150,– ist – unter Berücksichtigung
des für das Strafverfahren vorgeschriebenen Abschla-
ges von 20 % – jedenfalls angemessen.
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